
AU~$ZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 
.,.,; ·.: DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 
26. Februar 1971 

. .-1 :_. 

Die Einwohnergemeinde 0berbuchsiten legt dem Regierungsrat den 
Zonenplan . .(Bl~tt 1 - 3, Massstab 1 ~ 20Ö0), den Strassen- und 

i . . 

Bau l.Lm enp l an (Blatt 1 - 5, Ma sss t ab 1.·~.1000) und das Bauregle- 
ment mit Zonenor dnung zur . Genehgligung vor. 

Nach der Einführung des Bauplanverfahrens in der Gemeinde 
(Regierungsratsbeschluss Nr. 921, 1963) hat Herr Ingenieur Max 
Bus er, So Lothur-n , im Auftrag der Gemeinde die ·Ortsplanung durch- 
gefµhrt •. Pläne und RegJe~ent la~~{ \om 16 ~ August bis 16. Sep 
t:ember 1969 öffentlich. a-qf, und wi:irden' von 17 Einsprechern ange- 

. . . . . . . 

fochten. Der Geme Lnder at wte~ dr e i Einsprachen ab, hiess eine 
. . . . .• . ' :· 

teilweise gut und erledigte die übrigen gütlich. Auf Einsprachen 
hLn wurde im Gebiet Hagenacker/Hausma tten noch. e twas eingezont. 
Die Pläne wurden vom 15. Dez'J:/mber 1969 bis i5 .• .J'arruar :1970 neu 
aufgelegt; die da'g eg en ·' eingereichten Einsprachen konnten güt 
ii.ch ~rledigt i-rnrden. · Die Gemeindeversammlung hiess am, 27. April 
1970 eine Beschwerde teilweise gut, nahm einen Antrag aus der 
Mitte der Versammlung, die Kernzone von 4 auf·3 Geschosse herab 
zuzonen, an, beschloss die Neuauflage_der geänderten Plär1e µnd 

.:,gehehrriigte diese und das Reglement unter dem V~rbel'.}ai·f; da~~ die 
··Hera bzonung nicht angefochten werde. Die Pläne lagen vom 8. Mai 
bis 8 .• Juni 1970 noch einmal öffentlich auf, ohne dass die von 
der· Herabzönuhg betroffenen Grundeigentümer Einsprache erhoben 
hätt~n~ D~s rechtliche Gehör wurde gewahrt, so dass.d~s.Genehmi- 

. ·• · gung sve r f'ahr en formell richtig dur chgef'ühr t worden ist •. 

Materiell ist zu bemerken~ 

l._ Waldabstand 
- ' . 

Im "Rairiacker11 (Blatt 3) reicht die Bauzone bis 20 .man eine 
i.d~ine freistehende 'Waldzunge heran. Beti Waldzungen lassen 
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sich Ausnahmen vom gesetzlichen Waldabstand eher denken. 
Das Oberforstamt hat daher zugestimmt. Trotzdem ist für das 
einzelne Baugesuch die Näherbaubewilligung des Regierungs 
rates einzuholen (Forstgesetz§ 9). Ebenso bedarf es dieser 
Ausnahmebewilligung bei Neubauten in den oberen "Btind teri'' 
und entlang des "Hölzli" (EG ZGB § 252 sinngemäss). 

2. Juraschutz 
Das in diese Zone·: hine:i:nrag·~nde kleine Baugebiet in der 11 Schuh 
macher Weid11 (Blatt 3) wird auf Antrag der Natur- und Heimat 
schutzkommission aus der Schutzzone entlassen, in diesem Ge 
biet verläuft· die ·schutzzonengrenze nun entlang der Bauzonen 
grenze. 

3. Ortsbildschutz 
·Darüber laufen noch Verhandlungen mit der Gemeinde, so dass 

• auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege die Kernzone und § 6 
·'Buchstabe a des· Baureglementes von der Genehmigung ausgenommen 
werden, bis diese Fragen geklärt und geregelt sind. 

4. Altertümerschutz. 
In das Baureglement ist aufzunehmen~ 11Baugesuch.e, die unter 
Schutz stehende Bauten oder Bauteile betreffen (Regierungs 
ratsbesch'i~ss Nr. 5496 vom 21.12.1944), sind der kantonalen 
Denkmalpfle~e zur Genehmigung einzureichen (kantonale Alter 
tümer-Veror~nung § 8)11• 

5. Regionale Industriestrasse 
Der Kanton plant am westlichen Dorfeingang in der Durchgangs 
strasse T 5 eine Kreuzung besond~rs auch für ~ie bis Eger 
kingen führende regionale Industriestrasse, deren erstes 
Teilstück jedoch planlich noch nicht sichergestellt ist 
(Blatt 2 punktiert). Die Verbindung Kreuzung/ geplante 
Industriestrasse und das Kreuzungs gebiet sollten· nicht über 
baut werden. 

6. Baureglement 
§ 10 des vorgeprüfteµ Baureglementes und der ursprüngliche 
Zonenpl~n sahen ein~:~weite Bauetappe _vor, in der nur bei 
Uebernahme der Kosten angeschlossen werden konnte. § 11 des 
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jetzt vorgelegten Reglementes (bisher§ 10) erklärt ßas ge- 

·'·. L,. Samte ausgeschiedene Baugebiet zur ersten Etappe' lässt aber 
bei Leistung des Kostenvorschusses im nicht eingezonten Gebiet 
Anschltisse zu. Dieses Gebiet. ist indessen- identisch mit der 
Land- und Forstwirtschaftszone, in der der Anschlussgrund 
sätzlich verweigert wiid (§ 10 bisher 9 Ziffer 2). Die Ziffern 

··,· .. : '., . - 

. 2· der Paragraphen 10 und 11 widersprechen sich demnach, 
schaffen eindeutig Rechtsungleichheit, § 11 lädt zudem zur 
Streubauweise geradezu ein und hält vor§ 21 der Wasserrechts 
verordnung nicht Stand. Daher ist dieser offensichtlich durch 
die Neuredaktion entstandene Widerspruch zu korrigieren, in 
dem die Ziffer 2 von§ 11 als tiberfltissig gewordene Etappen 
vorschrift zu streichen und Ziffer 2 von§ 10 wie folgt neu 
zu fassen ist~ "Die Gemeinde bewilligt ftir Bauten in dieser 
Zone keine Anschltisse an die öffentliche Kanalisation und 
Wasserversorgung. In diesem Gebiet sind land- und forstwirt 
schaftliche Bauten, Gärtnereien sowie andere Bauten, die 
ihrer Natur nach nicht in eine Bauzone zu stehen kommen 
(Sportanlagen usw.) zulässig. Ein allfälliger Anschluss an 
die öffentlichen Leitungen geht in diesem Falle zu Lasten der 
Bauherrschaft. Im tibrigen gilt§ 21 der kantonat;en. Verordnung 
zum Wasserrechtsgesetz." 

Es wird 
beschlossen~ 

1. Zonen-, Strassen- und Baulinienplan sowie Baureglement mit 
Zonenordnung der Einwohnergemeinde Oberbuchsiten werden 
genehmigt. 
Nicht genehmigt werden.die Kernzone und die·§§ 6 Buchstabe 
a sowie 10 uhd 11 Ziffern 2 das Baureglementes. 

Die in Ziffer 4 und 6·def~Erwägungen vo~,esehenen Aend~r~ngen 
sind in das Baur eg Lementvauf'zunehmen . 

2. bie Gemeinde hat der kant ona Len Plar;i..1117-~sstellE/.. je 4- ExempJ;are 
. eines 'jeden Planblattes ( je 1 auf Leinwand aufgezogen), je 
2 weitere Exemplare des Zcnenp Lane s sowie 4 Baur-egLement.., , 
alles bereinigt, zuzustellen. 
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3. Dte Gemeinde hat eine Genehmigungsgebühr von Fr._50.~- und 
., •. ' '•1 • • -- , .• 

die Publikationskosten zu bezahlen. ":" •. 
' ~ i .. 

Genehmigungsgebühr 
.. :Publike, tiopskosten · 

. Fr .. 50. - 
•. Fr. 14 •. ..;._ 

1 , 1 1 ; : , I 

Fr. 64·.-- (Staatikanzle±.Nr'. 169)NN 
-----· --- -·----- ·-- 

,, 
Der Staatsschreib~r 

·: .. ' 

') _. 

- .. ·:· J. ,, -. 

Bau~De~att~ient (4), 
Kant; Hocfibaiiamb ( 2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Kant. Planungsstelle 

mit .. Äkt~n 

(2), mit je 1 Satz genehmigter Pläne und 
1 genehmigten Baureglement 

Jur. Sekretäre des Bau-Departementes (3) 0 
Kant. Denkmalpflege · · 

·Kant. Natur,;. und ;Heimatsc)1:utzkornmission 
Forst-Depar~e~?~t · 
Kant. Oberf6fs'ta'mf !. , ' · 
Kant. Finanzverwaltung (2) . _ . 
Kr e Ls bauamt, II, .Qlten, mit je 1 Satz genohm.tgtar Pläne (folgen später) 
Amt-s·chreiberet:Bais'thar,:·m:tt 1 Zonenplan (Blattrl -··3)--und 1 Bau- 

- , .: '· :., r· · reglement (folgen .s:pät.e,r) -~·,,· ,. 
Sekretariat Katasterschatzung, mit 1 genehmigten Zonenplan (Blatt l - 

.· ., (.folgt später)·:··,.·.· . :. 
Ammarmamt der Einwohnergemeinde Oberbuchsiten _(2_), .mi t je 1 Satz ge- 

, : •·· :. < · nchmfg t cr- Pläne und 1 genehmigten Bau- 
. . . .. re gLernen t (f'o Lgen später)NN 

Baukommission der Eln~c\hnergeme1ride Oberbuchs'i t.en , mit je ·1 Satz ge 
. nehmi.gt er- Pläne. und 1 Ba:ureglement 

(folgen später) 
' Herrn M. Bus er , dip1. Lng,", Solothurn (2) 

Amtsblatt, Publikation Ziffe~ ~,in dieser Fassung , .. L .! .. 


